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Frequently Asked Questions (FAQ) 
betreffend Nutzung der Mobility Insights Plattform von Swisscom durch das Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) 

1. Was ist die Mobility Insights Plattform von Swisscom? 

Bei der Mobility Insights Plattform (MIP) handelt es sich um ein Online-Tool, auf dem Kunden 
anonymisierte Gruppenstatistiken über verschiedene Mobilitätszenarien abrufen können. Die 
Analyse von aggregierten Mobilitätsdaten erlaubt ein besseres Verständnis vom Mobilitätsver-
halten auf dem Gebiet der Schweiz und fördert damit datenbasierte Entscheidungen bei Frage-
stellungen, bei denen das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielt (z.B. 
anonyme Verkehrsflussmessungen in Gemeinden). 

2. Welche Informationen erhält das BAG über die MIP? 

Das BAG erhält über die MIP zum einen visualisierte Statistiken über die Zahl der an einem Tag 
von der Bevölkerung auf schweizerischem Staatsgebiet durchschnittlich zurückgelegten Kilome-
ter und zum andern Bilder (Heat Maps) mit dem Aufkommen von SIM-Karten während einer be-
stimmten Stunde an einigen öffentlichen Orten in der Schweiz. Diese Heat Maps werden bei 
Swisscom hergestellt und dann an das BAG geliefert. Dabei handelt es sich um Heat Maps über 
das Gebiet von sechs Kantonen für den 20. und 23. März 2020. Sie sind vollständig anonymisiert. 
Es ist kein Rückschluss auf individuelle Personen möglich. Zudem werden die Auswertungen nicht 
Echtzeit bereitgestellt. Das BAG erhält von Swisscom keine Standort- oder sonstige Mobilfunkda-
ten, sondern nur die genannten Auswertungen basierend auf solchen Daten. 

3. Weshalb braucht das BAG Zugang zur MIP? 

Mit dem Zugriff auf die MIP erhält das BAG die Möglichkeit, mit einer zeitlichen Verzögerung von 
mindestens acht Stunden das Bestehen von grösseren Menschenansammlungen in öffentlichen 
Bereichen der Schweiz zu erkennen. Das BAG kann somit überprüfen, ob die in der COVID-19-
Verordnung 2 (Verordnung 2) angeordneten Massnahmen betreffend Social Distancing wirksam 
sind. Beim BAG hat lediglich eine Person Zugriff auf die MIP. 

4. Wie lange hat das BAG Zugriff auf die MIP? 

Der Zugriff auf die MIP wird dem BAG maximal so lange gewährt, bis Artikel 7c der Verordnung 
2 ausser Kraft tritt. 

5. Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die MIP? 

Für die MIP und die damit verbundene Datenbearbeitung bildet Art. 45b Fernmeldegesetz (FMG) 
die Rechtsgrundlage. Nach dieser Bestimmung dürfen Fernmeldedienstanbieterinnen die 
Standortdaten ihrer Kundinnen und Kunden in anonymisierter Form oder mit deren Einwilligung 
auch für Dienste verarbeiten, die über die Erbringung von Fernmeldediensten und deren Abrech-
nung hinausgehen. 

6. Welche Daten müssen bearbeitet werden, um die vom BAG gewünschten Information auf der 
MIP bereit zu stellen? 

Die MIP beruht originär auf Daten, welche bei der Nutzung eines Mobilfunkgeräts durch die Kun-
dinnen und Kunden von Swisscom generiert werden (Network Events). Es handelt sich dabei um 
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die IMSI-Nummer der SIM-Karte, Datum und Zeit der Interaktion der SIM-Karte mit dem Mobil-
funknetz und Kennung der Mobilfunkantenne, mit welcher die SIM-Karte interagiert hat. 

7. Wie genau werden die Network Events bearbeitet, um die auf der MIP bereit gestellten Auswer-
tungen aufzubereiten? 

Die Network Events eines Kalendertages werden in der darauffolgenden Nacht automatisiert aus 
den Mobilfunksystemen extrahiert. Gleichzeitig wird die IMSI-Nummer automatisch und ohne 
menschliche Intervention mit einem Hash ersetzt. Die daraus resultierenden Daten bestehen aus 
Zeit, Hash-Kennung und Funkzelle. Danach wird die Position der SIM-Karten durch einen Positio-
nierungsalgorithmus ermittelt. Dieser wandelt die gehashten Network Events durch probabilis-
tische Triangulation in geographische Gebiete um. Schliesslich werden die geografischen Gebiete 
durch Aggregation in Quadranten von 100x100 Metern übertragen.  Das Gebiet der Schweiz ist 
in solche Quadranten aufgeteilt. Nach erfolgter Aggregation weisen die Quadranten die Zahl von 
SIM-Karten aus, welche sich während einer bestimmten Stunde darin aufgehalten bzw. bewegt 
haben. Beträgt die Zahl der in einem Quadranten von Swisscom festgestellten SIM-Karten weni-
ger als 20 (k-Anonymität), so werden auf der MIP über diesen Quadranten keinerlei Auswertun-
gen bereitgestellt. Das Team, das die gehashten Network Events verarbeitet, hat keinen Zugriff 
auf Daten über die SIM-Kartenbesitzer. 

8. Ist es möglich, den Inhaber einer SIM-Karte über die auf der MIP bereitgestellten Auswertungen 
zu identifizieren oder gar zu überwachen? 

Nein, dies ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die auf der MIP bereitgestellten Auswer-
tungen stellen lediglich eine Approximation der Wirklichkeit dar, stimmen mit ihr aber nicht 
überein. Swisscom kann die Position einer SIM-Karte auch aus technischen Gründen nur ungefähr 
feststellen. Die Abweichung der von Swisscom festgestellten Position einer SIM-Karte beträgt im 
Vergleich zu deren wirklichen Position im Median etwa 130 Meter. Der Median stellt dabei den 
Radius dar. Die von Swisscom festgestellte Position einer SIM-Karte hat sich in Wirklichkeit somit 
irgendwo in einem Kreis von 260 Metern Durchmesser und einer Fläche von rund 53'000 Quad-
ratmeter befunden. Aufgrund dieser Abweichungen kann die von Swisscom festgestellten Posi-
tion einer SIM-Karte in einem anderen Quadranten erscheinen kann als in demjenigen, in dem 
sie sich tatsächlich befunden hat. Eine Identifikation des Inhabers einer SIM-Karte ist unter diesen 
Umständen technisch nicht möglich. Dies umso mehr, als es sich bei den bereitgestellten Aus-
wertungen um historische Informationen handelt und standardmässig eine k-Anonymität von 
20 gewährleistet wird. 

9. Ist es möglich, die eigene SIM-Karte für Auswertungen von Standort-Daten zu sperren? 

Ja. Der Inhaber einer SIM-Karte kann diese über das Online-Kundencenter oder die Hotline von 
Swisscom für Auswertungen von Standort- oder Mobilitätsdaten gesperrt werden (Opt-out). 
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